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Antrag 

der Fraktion der SPD und der Linksfraktion 

Mieterschutz sichern – Berlin lehnt unsoziale Pläne der 
schwarz-gelben Bundesregierung ab 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Das Abgeordnetenhaus lehnt die Pläne der schwarz-gelben Bundesregierung zur 
Einschränkung des Mieterschutzes im Wohnungswesen entschieden ab und for-
dert den Senat auf, sich gegenüber der Bundesregierung für eine Beibehaltung 
der bestehenden Regelungen einzusetzen und gegebenenfalls im Bundesrat ge-
gen jede Aufweichung der berechtigten Schutzinteressen der Mieterinnen und 
Mieter zu stimmen. 

Das Abgeordnetenhaus lehnt insbesondere die Pläne für eine „verkürzte Kündi-
gungsfrist“ für Vermieter ab. Nach den Plänen der neuen Bundesregierung soll 
auch für Vermieter künftig nur noch eine dreimonatige, statt wie bisher sechs- 
bis neunmonatige Kündigungsfrist bei Kündigung wegen „Eigenbedarf“ oder 
„nicht angemessener wirtschaftlicher Verwertung“ gelten.  

Dabei ist es für die Hauseigentümer in der Regel deutlich einfacher, einen 
Nachmieter zu finden, als für den Mieter eine neue, vergleichbar gute und preis-
günstige (bezahlbare) Wohnung. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass mit 
jedem Mieterwechsel für den Vermieter bei der Neuvermietung eine weitere 
Mieterhöhungsmöglichkeit besteht, was insgesamt zu einer Erhöhung des allge-
meinen Mietniveaus beiträgt. 

Das Abgeordnetenhaus begrüßt grundsätzlich sämtliche Anstrengungen zur 
energetischen Sanierung von Gebäuden, um auch dadurch einen Beitrag für ei-
nen nachhaltigen Klimaschutz zu leisten. Abgelehnt werden jedoch die Pläne der 
Bundesregierung zur generellen „Duldung“ von energetischen Modernisierun-
gen. Diese „Duldung“ sieht vor, dass die Mieterinnen und Mieter in ihrem Recht 
beschnitten werden sollen, die Miete für den Zeitraum mindern zu können, wenn 
die Baumaßnahmen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnnutzung füh-
ren.  

Abgelehnt wird auch das Vorhaben der Bundesregierung, „klimafreundliche Sa-
nierungen“ in die „freie Entscheidung des Vermieters“ zu stellen. Vielmehr ist es 
notwendig, den Mieterinnen und Mietern das Recht einer Mietminderung einzu-
räumen, sofern der Hauseigentümer den Mindestanforderungen der Energieein-
sparverordnung nicht nachkommt. In diesem Zusammenhang soll künftig der 
Energieausweis zum festen Bestandteil jedes Mietvertrages gemacht werden. 
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Berlin, den 18. November2009 
 
 
 
 
 
 

Müller    Buchholz   Dr. Arndt 
und die übrigen Mitglieder der Fraktion der SPD 

 
 
 
 
 

Wolf   Doering 
und die übrigen Mitglieder der Linksfraktion 

 


